
Einrichtung einer Praxis mit Knappschaftärzten Seite 1 

 
 
 
 
Leitfaden für Praxen mit Knappschabrechnung 

  

 

 
 
 
1.Fall: 

  

Einzelpraxis mit einem Arzt, der kein Knappschaftsarzt ist. 

Die Knappschaftsfälle werden über die normale KV Abrechnung abgerechnet 

 

Es muss kein separater zweiter Stand eingerichtet werden. 
 

2. Fall: 

 

Einzelpraxis mit einem Arzt, der Knappschaftsarzt ist. 

Die Knappschaftsfälle werden über eine separate Knappschaftsabrechnung abgerechnet. Dazu muss unter QA-

>Parameter der Parameter "Knappschaftsfälle getrennt abrechnen" auf "Ja" setzen. 

 

Es muss kein separater zweiter Stand eingerichtet werden. 

 
 

3. Fall:  

 

Berufsausübungsgemeinschaft(BAG)/ früher Gemeinschaftspraxis mit mehreren Ärzten, von denen kein Arzt 

Knappschaftsarzt ist. Die Knappschaftsfälle werden über die normale KV Abrechnung abgerechnet 

 

Es muss kein separater zweiter Stand eingerichtet werden. 

 

 

4. Fall:  
 

Berufsausübungsgemeinschaft(BAG)/ früher Gemeinschaftspraxis mit mehreren Ärzten, von denen mindestens 

ein Arzt  Knappschaftsarzt ist. 

 

a) Die Knappschaftsfälle der nicht Knappschaftsärzte werden über die normale KV Abrechnung abgerechnet 

Diese Abrechnung erfolgt im ersten Stand. 

 

b) Die Knappschaftsfälle des/der Knappschaftsärzte werden über eine separate Knappschaftssbrechnung 

abgerechnet. 

  

Es muss unbedingt  ein separater zweiter Stand eingerichtet werden, in dem genau diese Fälle angelegt 

werden. Dazu muss im zweiten Stand unter QA->Parameter der Parameter "Knappschaftsfälle getrennt 

abrechnen" auf "Ja" setzen. Wichtig! Sollte es in einer größeren Praxis mehr als einen Knappschaftsarzt geben, 

muss für die Knappschaftsfälle jedes einzelnen Knappschaftsarztes ein separater Praxisstand eingerichtet 

werden.    

 

 


